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Ergebnis der Abfrage bei Musikschulen zu den kommunalen Zuschüssen

Name Musikschule Rechtsform Höhe kommunaler Zuschuss Bemerkungen

Musikschule Aichwald e.V. Höhe des Zuschusses:       32,5%
Berechnungsgrundlage:       Ausgaben lt. 
Rechnungsabschluss des Vorjahres
Auszahlungsmodalität:  Quartalsweise je 25%, 
zum 15.2. jeweils Nachzahlung für Vorjahr

Die Laufzeit beträgt zunächst 5 Jahre, die 
erstmalige Kündigung ist zum Ende des 
übernächsten Jahres nach Ende der 
Erstlaufzeit möglich. 

Musikschule Esslingen
Einrichtung der 
Kommune

interne Verrechnung Miete, Deckungsausgleich Defizit 
durch Kommune mit ca. 1 Mio Euro

Jugendmusikschule Ludwigsburg e.V.
Höhe des Zuschusses: 33% der Personalkosten, 
restliche Sachkosten nicht dynamisiert

zunächst befristet auf drei Jahre, 
Bezuschussungsform hat sich bewährt, 
daher Entfristung

Musikschule Köngen/Wendlingen 
am Neckar e.V.

Höhe des Zuschusses: 30% der Personalkosten von 
Kommune Köngen und Wendlingen nach 
Verteilschlüssel, der sich zur Hälfte aus den 
Einwohnerzahlen der beiden Kommunen und zur Hälfte 
aus den Schülerbelegungen errechnet

Festzuschuss für die Sachmittel in Höhe von ein paar 
Tausend Euro, der jährlich neu verhandelt wird

Keine Raumkosten, keine inneren Verrechnungen
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